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Formular 3 zur Änderungsmeldung für niederösterreichische Musikschulen

ÄNDERUNGSMELDUNG an die BILDUNGSDIREKTION FÜR NIEDERÖSTERREICH 
bezüglich SCHULERHALTER
2



Änderungsmeldung vom (Datum): ________________________

	Angaben zum Musikschulerhalter

	Name des Musikschulerhalters:
	

	Postleitzahl
	Ort
	Straße/Hausnummer

	
	
	

	E-Mail:
	




Eine Änderung des Musikschulerhalters (z. B. Zusammenschluss mehrerer Musikschulen zu einem Musikschulverband) oder die Verlegung des Hauptstandortes sind gemäß § 7 PrivSchG mittels eines formlosen Schreibens unverzüglich bei der Bildungsdirektion für Niederösterreich anzuzeigen. Das vorliegende Formular 3 ist mit einer vollständigen Liste der benutzten Unterrichtsräumlichkeiten und einer vollständige Liste der beschäftigten Lehrpersonen gemeinsam mit der Anzeige per Mail an office@bildung-noe.gv.at zu schicken.


	Hauptstandort

	Postleitzahl
	Ort
	Straße/Hausnummer

	
	
	



	Dislozierte Zweigstellen und Unterrichtsräume

	Postleitzahl
	Ort
	Straße/Hausnummer

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Musikschulleiterin/Musikschulleiter
	
	

	Akad. Grad
	Vorname
	Nachname
	Unterrichtsfach/-fächer
	Beschäftigt seit

	
	
	
	
	

	Lehrpersonen
	

	Akad. Grad
	Vorname
	Nachname
	Unterrichtsfach/-fächer
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Für die/den oben angeführte(n) Leiterin/Leiter sowie für jede oben angeführte Lehrperson sind folgende Dokumente als Kopie beizufügen:

1. Lehrbefähigung bzw. sonstige geeignete Befähigung1 & 2
2. Staatsbürgerschaftsnachweis3
3. Strafregisterbescheinigung (nicht älter als 3 Monate)
4. Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge (nicht älter als 3 Monate)
1 Im Falle einer sonstigen geeigneten Befähigung ist zudem eine Beschreibung der bisherigen künstlerischen und pädagogischen Tätigkeit (= Lebenslauf mit den entsprechenden Angaben) beizufügen. Wenn sich die Lehrkraft noch in Ausbildung befindet, ist eine aktuelle Studienbestätigung beizufügen.
2 Liegt kein Studienabschluss vor, ist als Nachweis des C1 Sprachniveaus in der deutschen Sprache ein entsprechendes Zertifikat oder ein deutschsprachiges Reifeprüfungszeugnis beizufügen. Kann kein Nachweis des C1-Sprachniveaus in der deutschen Sprache erbracht werden, so ist ein Antrag auf Nachsichterteilung vom Erfordernis des C1-Sprachniveaus in der deutschen Sprache zu stellen.
3 Wenn die Lehrperson nicht österreichischer Staatsbürger bzw. kein/e EU-Bürger/in ist, sind weiters die Arbeitsgenehmigung, der Aufenthaltstitel (= Aufenthaltserlaubnis) und eine Stellungnahme des Musikschulerhalters, dass die Verwendung im Interesse der Schule gelegen ist, vorzulegen. Zudem ist ein Antrag auf Nachsichterteilung vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft zu stellen.

Es wird ersucht, pro Person ein pdf-Dokument zu erzeugen, das alle genannten Unterlagen beinhaltet.
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